
 
 
 
 
 

 

FÜR DIE STADT 
SALZGITTER 

 

Herausgegeben vom 
 
Oberbürgermeister der Stadt Salz-
gitter, Joachim-Campe-Str. 6-8,  
38226 Salzgitter, Tel.: 05341 / 839-0 
 
 

Erstellung: 
Stadt Salzgitter, Eigenbetrieb Ge-
bäudemanagement, Einkauf und 
Logistik,  
Klesmerplatz 1, 38259 Salzgitter,  
Tel.: 05341 / 839-3585 

  

49. Jahrgang Salzgitter, 07.09.2022 Nummer 26 

 
  

 

  Inhalt    
 
 
 

Seite  210 
  

BürgerCenter Sprechzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag durchgehend 8.00 – 18.00 Uhr, Mittwoch und 
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr. Für einzelne Dienststellen gelten Sonderregelungen. 

 

Amtsblatt 

  

Nr.       Amtliche Bekanntmachungen Seite 
   

89 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 19. Niedersächsischen Landtag 
am 09. Oktober 2022 

211 

90 Öffentliche Zustellungen* 214 

91 Öffentliche Zustellungen* 214 

 
 
 
* Öffentliche Zustellungen werden in der digitalen Version gem. DSGVO nach der jeweils vorgeschriebenen 

Veröffentlichungsfrist von der Internetseite der Stadt Salzgitter gelöscht. 

  



                  

49. Jahrgang Salzgitter, 07.09.2022 Amtsblatt  Nr.  26   

 
 

 
Seite  211 

 

Herausgeber: Stadt Salzgitter · Ersteller: Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

89 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum 19. Niedersächsischen Landtag 
am 09. Oktober 2022 

 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Stadt Salzgitter liegt in der Zeit vom 

19. September bis 23. September 2022 wie folgt zur allgemeinen Einsicht aus:  
 
 
Stadtteil 19.09. 20.09. 21.09. 22.09. 23.09. 

SZ-Lebenstedt, 
Rathaus, 
Briefwahlbüro 

08:00 bis 
12:30 Uhr 

 

08:00 bis 
12:30 Uhr 
13:30 bis 
18:00 Uhr 

08:00 bis 
12:30 Uhr 
13:30 bis 
15:00 Uhr 

08:00 bis 
12:30 Uhr 
13:30 bis 
18:00 Uhr 

08:00 bis 
12:30 Uhr 

SZ-Bad 
Kl. Rathaus 
Briefwahlbüro 
 

08:30 bis 
12:30 Uhr 

 

08:30 bis 
12:30 Uhr 
13:30 bis 
18:00 Uhr 

08:30 bis 
12:30 Uhr 
13:30 bis 
15:00 Uhr 

08:30 bis 
12:30 Uhr 
13:30 bis 
18:00 Uhr 

08:30 bis 
12:30 Uhr 

 
 

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister eine Auskunftssperre oder ein bedingter Sperrvermerk nach § 51 
oder § 52 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme 
ist durch ein Datensichtgerät bei den oben angegebenen Stellen barrierefrei möglich. 
  
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 

19. bis zum 23. September 2022 bei den oben angegebenen Stellen der Stadt Salzgitter 
einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen. Der Antrag kann 
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schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift während der Öffnungszeiten gestellt 
werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

18. September 2022 eine Wahlbenachrichtigung. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss das Wählerverzeichnis einsehen und gegebenenfalls einen Antrag auf Berichti-
gung des Wählerverzeichnisses stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann.  

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl  
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) des jeweiligen 
Wahlkreises oder  
 

b) durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 
 a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Be-

richtigung des Wählerverzeichnisses versäumt hat, 
 

 b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist 
entstanden ist,  

 
 c) wenn sein Wahlrecht im Berichtigungsverfahren vom Kreiswahlleiter festge-

stellt worden ist und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 07. Oktober 2022, 13.00 Uhr, bei der Stadt Salzgitter, Briefwahlbüro, Joachim-
Campe-Str. 6 – 8, 38226 Salzgitter, mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden. Telefonische und mit SMS-Kurznachrichten versendete Anträge sind unzuläs-
sig. Weiterhin ist die Beantragung auch in der Außenstelle Salzgitter-Bad, BürgerCen-
ter, während der dortigen Öffnungszeiten möglich. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
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Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlschei-
nes noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte, der gleichzeitig an der Briefwahl teil-

nehmen möchte  
 

 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
 

 einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 

 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, verse-
henen roten Wahlbriefumschlag und 
 

 ein Merkblatt für die Briefwahl 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangsannahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig absenden, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle eingeht. Eine persönliche Abgabe an die-
ser Stelle ist auch möglich. Eine Abgabe des Wahlbriefes in einem Wahllokal ist nicht 
erlaubt 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 
 
 
 

In Vertretung 
 
 

gez. Michael Tacke 
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91 

Öffentliche Zustellungen 
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